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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Mit der im Vorjahr erfolgten Unterzeichnung der Unidroit-Konvention, welche die
Rückführung von illegal exportiertem sowie die Rückgabe von gestohlenem Kulturgut
regelt, hatte der Bundesrat deutlich gemacht, dass er deren Bestimmungen zu
schweizerischem Recht machen will. Dieses Vorgehen wurde von linken Politikern und
Entwicklungsorganisationen begrüsst, von den betroffenen Kunstkreisen - Sammler,
Direktoren namhafter Schweizer Museen, Verbände der Antiquare und Kunsthändler -
hingegen nach wie vor kritisiert, da sie befürchteten, der sehr weit gefasste Begriff des
Kulturgutes könne zu einer Unterbindung jeglichen Handels mit Kunstgegenständen
führen. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 23.07.1997
MARIANNE BENTELI

Im Mai unterzeichnete die Schweiz das zweite Protokoll zum Haager Abkommen über
den Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten. Gemäss dem
Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten sieht dieses
Zusatzprotokoll einen vollständigen Mechanismus für eine individuelle strafrechtliche
Verantwortlichkeit und eine Rechtssprechungskompetenz vor; überdies schützt es die
Kulturgüter auch in bewaffneten Konflikten, die keinen zwischenstaatlichen Charakter
haben (Bürgerkrieg usw.). Das Haager Abkommen entstand 1954 als Reaktion auf die
massive Zerstörung von Kulturgut im 2. Weltkrieg. 2

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.05.1999
MARIANNE BENTELI

Ab dem Jahr 2005 überträgt die Pro Helvetia dem in Bundesbesitz befindlichen Istituto
Svizzero in Rom (ISR) per Leistungsauftrag die gesamte kulturvermittelnde Tätigkeit in
Italien. Das bisher von der Pro Helvetia betriebene Centro Culturale Svizzero (CCS) in
Mailand wird, wie dies bereits heute für den Kulturraum in Venedig der Fall ist, zu einem
Ableger des ISR. 
Bis Ende 2005 will die Pro Helvetia ihre Aussenstellen in Budapest, Prag und Bratislava
schliessen. Die Unterstützung von Projekten in diesen Ländern erfolgt künftig direkt aus
der Schweiz. Die Rolle als Brückenkopf nach Osteuropa übernimmt die Aussenstelle in
Krakau, die nach Warschau überführt werden soll. Das Desengagement der Pro Helvetia
in Italien und Osteuropa wurde mit dem Wunsch nach Kostensenkungen begründet.
Dafür will die Kulturstiftung mittelfristig vermehrt ausserhalb Europas aktiv werden.
Geplant ist der Aufbau von Verbindungsbüros, wie sie bereits in Kairo und Kapstadt
bestehen, in China, Indien und Lateinamerika. 3

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.10.2004
MARIANNE BENTELI

Im Oktober unterzeichnete Bundesrat Couchepin in Rom ein Abkommen zwischen der
Schweiz und Italien, welches die Einfuhr und die Rückführung von Kulturgütern regelt.
Es ermöglicht namentlich, illegal aus einem der beiden Länder exportierte Kulturgüter
wieder dem Ursprungsland zurück zu geben. Das Abkommen betrifft archäologische
Objekte aus der Zeitspanne von 130'000 Jahren vor der Zeitwende bis Mitte des 16.
Jahrhunderts. Künftig werden bestimmte Objekte nur noch mit einer entsprechenden
Bewilligung der zuständigen Behörden ausgeführt werden können. Dabei geht es
insbesondere um die Bekämpfung illegaler Ausgrabungen. Ende Jahr unterschrieb
Couchepin ein analoges Abkommen mit Peru. 4

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.10.2006
MARIANNE BENTELI

Bundesrat Pascal Couchepin traf anlässlich des Filmfestivals in Locarno den
Kulturminister von Italien. Die beiden Politiker setzten mit dem Austausch einer Note
eine Vereinbarung über den Zugang zu staatlichen Kulturinstitutionen beider Länder in
Kraft, welche den Schweizern in Italien analog den Besuchern aus EU-Staaten
vergünstigte Eintritte in öffentliche Museen garantiert. 5

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.08.2007
MARIANNE BENTELI
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Die europäische Zusammenarbeit im Kulturbereich möchte der Bundesrat aufgrund der
durch die Teilnahme am MEDIA-Programm erzielten positiven Erfahrungen in Zukunft
auch auf das Kulturförderungsprogramm der EU ausdehnen. Am wichtigsten
Kulturförderinstrument auf europäischer Ebene, das sich die Förderung der kulturellen
und sprachlichen Vielfalt und des kulturellen Erbes sowie eine stärkere
grenzüberschreitende Mobilität von Kulturschaffenden zum Ziel setzt, nehmen 37
Staaten teil. Ende Jahr verabschiedete die Regierung den Entwurf eines
Verhandlungsmandats zuhanden der Aussenpolitischen Kommission. 6

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.12.2013
MARLÈNE GERBER

Mitte April 2014 verabschiedete die Regierung ein Verhandlungsmandat über die
Teilhabe am EU-Kulturförderungsprogramm (2014-2020). Wie das europäische
Filmförderungsabkommen MEDIA ist das Programm "Kultur" Teil des neuen
Rahmenprogrammes "Creative Europe". Das Programm bezweckt die Förderung des
internationalen Kulturaustausches und ist für die betreffende Periode mit einem
Budget von EUR 453 Mio. dotiert. Mitte November konnte die Schweiz die
Verhandlungen mit der EU zur Teilnahme der Schweiz an "Creative Europe"
aufnehmen. 7

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.04.2014
MARLÈNE GERBER

Ende November 2018 unterbreitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur
Genehmigung des Übereinkommens über den Schutz des Unterwasser-Kulturerbes.
Mit der Ratifikation des UNESCO-Übereinkommens soll der Schutz des im Meer
gefundenen Unterwasser-Kulturerbes im Rahmen des Seerechtsübereinkommens,
welchem die Schweiz 2009 beigetreten ist, konkretisiert und dessen Umsetzung
geregelt werden. Auch wenn das Abkommen in erster Linie auf den Kulturgüterschutz in
den Meeren abzielt, ist es für alle Gewässer anwendbar und trägt zur erstmaligen
Schaffung von spezifischen, völkerrechtlich verbindlichen Regeln zum Umgang mit dem
Unterwasser-Kulturerbe bei, die auch ein konkretes Eingreifen im Bedrohungsfall
erlauben. Das bereits 2001 von der UNESCO geschaffene Abkommen wurde trotz
anfänglicher Zweifel zwischenzeitlich von rund 60 Ländern ratifiziert und gilt als ein
wirksames Instrument im Kampf gegen die Plünderung und Ausbeutung des Kulturerbes
unter Wasser. In den Weltmeeren können so rund 3 Mio. Fundstellen unter Schutz
gestellt werden, was einen beachtlichen Teil des Gesamtkulturerbes der Menschheit
ausmacht. In der Schweiz zählen beispielsweise die seit 2011 zum UNESCO-
Weltkulturerbe «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» gehörenden
Pfahlbauersiedlungen dazu. 
Da die Schweiz sowohl in den institutionellen als auch rechtlichen Grundlagen der
Bundes- und Kantonsebene und den zur Verfügung stehenden
Umsetzungsinstrumenten dem Anliegen des Abkommens bereits weitestgehend
Rechnung trägt, bedarf es lediglich kleinerer Anpassungen im Kulturgütertransfer- und
Seeschifffahrtsgesetz, welche im Entwurf des Bundesbeschlusses aufgeführt werden.
Entsprechend waren zum Zeitpunkt der Behandlung auch keine zusätzlichen
Ressourcen zur Umsetzung des Anliegens notwendig.
Von den 46 eingegangenen Stellungnahmen in der Vernehmlassung hatte sich eine
überwiegende Mehrheit für die Ratifikation des Abkommens ausgesprochen. Durch die
angeführten Ziele, Grundzüge und Inhalte des Abkommens – bis auf den Kanton Schwyz
wurden diese von sämtlichen Kantonen begrüsst – erhofften sich die Kantone
insbesondere im Bereich der Vermittlung und Bildung entsprechende Impulse. Die
zustimmenden Organisationen und Verbände – die SVP sowie die beiden
Wirtschaftsverbände Centre Patronal und SGV hatten eine Ratifikation abgelehnt –
versprachen sich in erster Linie Impulse für die nationale Kultur- und
Nachhaltigkeitspolitik. 8

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 30.11.2018
MELIKE GÖKCE
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Film

Als erstes Nicht-EG-Land wurde die Schweiz im Juli Vollmitglied von "Media 95", einem
Programm der EG zur Förderung von audiovisuellen Produktionen in Europa. Die
Schweiz war in den vergangenen Jahren bereits den Projekten "EFDO"
(Verleihförderung), "Script" (Drehbuchförderung), "EAVE" (Ausbildung) und "Euro Aim"
(Unterstützung von Filmproduzenten) beigetreten. Durch die Vollmitgliedschaft hätten
die Schweizer Filmschaffenden nun Zugang zu sämtlichen rund 20 Förderungsprojekten
von Media gehabt. Da das Programm ausdrücklich im EWR-Vertrag aufgeführt war,
wurde das Abkommen mit dem Nein vom 6. Dezember allerdings hinfällig. In allen
Media-Teilgebieten muss die Schweiz nun nach neuen und individuellen Lösungen
suchen, wobei Brüssel bereits seine Zurückhaltung gegenüber bilateralen
Sonderregelungen signalisierte. 9

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.06.1992
MARIANNE BENTELI

Mitte Jahr zeigte sich die EG-Kommission versöhnlich und reagierte positiv auf das
Schweizer Ersuchen, wieder an "Media" mitmachen zu dürfen. Sie stellte allerdings die
Bedingung, dass die Schweiz die im EWR vorgesehene EG-Richtlinie über das
Fernsehen ohne Grenzen beachtet und sich an den EG-Plänen zur Förderung des
Fernsehens in Kinoqualität (HDTV) beteiligt. Der Bundesrat bestellte im April eine
Schweizer Verhandlungsdelegation, die bereits im Mai erste exploratorische Gespräche
in Brüssel führte. 10

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 25.05.1993
MARIANNE BENTELI

Anlässlich ihres Besuches bei der Europäischen Union in Brüssel plädierte Bundesrätin
Dreifuss für eine Wiederaufnahme der Schweiz in "Media". Die Schweiz war 1992 als
erstes Land ausserhalb der EG zu diesem grossangelegten Programm zur Förderung der
audiovisuellen Produktion zugelassen, dann aber nach dem EWR-Nein wieder davon
ausgeschlossen worden. Die Schweizer Filmbranche erachtet die Teilnahme an "Media"
als äusserst wichtig, da sie den Zugang zum europäischen Markt sicherstellt. Der
Bundesrat hat denn auch dem BAK schon sehr früh ein Verhandlungsmandat mit der EU
erteilt, doch wurden die offiziellen Unterhandlungen bis zum Ende des Berichtsjahres
nicht aufgenommen. Solange kein neues Abkommen abgeschlossen ist, verwendet das
BAK die Gelder, die für die Teilnahme an "Media" bestimmt waren, für die direkte
Förderung von inländischen Film- und Fernsehproduktionen. 11

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 12.10.1994
MARIANNE BENTELI
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